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meter empbegtetjen. gür biefen galt fchreibt Irtiïei 29
beS ©trafjengefeheS cor, bag ber ©emeinberat berjenigen
©emeinbe, meiste baS HuuptbebürfniS am fraglichen
©irafjenbau bat, baS ©rforberliche anporbnen ^abe,
®abei ift bem ©emeinberat ber anbern ©emetnbe ®e»
legenheit pr ©eltenbmadjirag ber Qntereffen berfelben

p »erraffen. ®tefer Borfchrift mirb am heften tn ber
SBetfe fUac^ac^titng oerfegafft, baff ber hauptfächM) be=

teitigte ©emeinberat mit bemjenigen ber anbern ©emetnbe
bereits oor bet enogültigen Bereinigung beS Perimeters
in Berbinbmtg tritt unb bie Umgrenpng gemeinfam mit
ihm oornimmt, ©ine auSbrüctiidfe Mügenehmtgung beS

PerimeterplaneS ift guläffig, ober nidfjt notmenbig.
Bach erfolgter Umgrenpng beS perimeters flnb bie

©igentümer ber tn benfelben einbezogenen ©rmtbfiüäe
hteoon in Kenntnis zu fetjen. ®tefe SJiitteitiing hat in
allen gälten burcïj auSbrücUid) an ben ©inbezogenen
gerichtete ^uf^xift p erfolgen (IrtiM 2 fees BachtragS»
gefe^eS gurn «Straffengefe|). Sie rauf; gtunhfäpdj nur
bie Sngabe enthalten, hafj eine befüntmte Stegenf^aft
beS betreffenben ©tgentümerS in ben perimeter einbezogen
fei. Qebocfi ift eS münfe|enSmert, baff tn ber Ingeige
auch mitgeteilt œerbe, raie ber perimeter im ©engen
umgrenzt mürben fei, bamit ftch jeber ©inbegogene gleich
ein Bilb oom Umfang ber oon ber Beljörbe als beteiligt
erachteten ©egenb machen ïann SBeiter mirb eS in oieten
gälten, h«uptfüchltch um Befurfg p oermeiöeo, empfetp
lenSroert fein, ben in ben perimeter ©inbezogenen gleich'
Zeitig mit ber Mitteilung oom ©inbezug ben ungefähren,
auf ©runb eines prooiforifchen SofienoerteilerS errechneten
Betrog zu nennen, ber auf bie einbezogenen ßiegenfc|aften
entfallen mirb. Riebet märe natürlich auSbtücWieh barauf
aufmerlfam gu machen, baff bie befinttioe Koftenoerteilung,
hinfichtüch öeten ©eftaltung bie Behörbe ft«h alle Bor°
behalte machen müffe, erft fpäter erfolgen roetbe.

SBährenb ber BeturSfrifi ftnb ber Perimeterplan unb
ba§ ©fiteroergeiefpis gu jebermannS ©inficht öffentlich
aufzulegen.

b) ®aS BeïutSoetfahren. ©egen ben Perimeterum»
grengungSbefchiu| befiehl ein ©tnfpraäjerecht. IflfäUtge
Dîefurfe ftnb innert bretfjig Sagen feit ©rhalt ber Peru
meteranzeige an ben BegterungSrat gu rieten (Irt. 37
beS ©trafjengefeheS). ®Se BefurSfrift gilt als eingehalten,
menn bie ©infprache am legten Sage ber grift bem

BegierungSrat eingereicht ober menigftenS ber Poft über»

geben morben ift. £>iebei mirb ber Sag ber Aufteilung
ber Perimeterangeige nicht mitgerechnet, gür bie BefurS»
erheb ung mirb tn aüen gäüen ©dhriftlidhïett oerlangt.
gerner ift nötig, baff bem fRefurSbegehren eine Begrün=
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höchste I^eist-ongsfähiiglceit.

bung beigefügt fei, tn melcher bie Satfadgen, auf bie ber
BefurS fich ftüht, in gebrängter Surge anzuführen finb.

SDen hauptfächltchften gréait ber Perimeterreïurfe
hilbet ba§ Begehren um gängltche ober teilmeife ©ntlaffung
beftimmter ©runbftüdte au§ bem Perimeter. Iber auch
bie ©inbegiehung meiteren, oon ber Perimeterbehörbe nicht
als beteiligt angefeuerten ©ebteteS ïann oerlangt merben.
gerner ïann ©egenftanb beS BefurfeS bie gemäfj Irl. 24
beS ©trafengefe^es unb !rt. 1 beS gugehörigen Bad)*
tragSgefetseS oerfügte Heranziehung beS beteiligten ©e»
bieteS gur Sragung eines SeileS "ber Soften oon ®e=
melnbe» unb ©taatSfirafen fein, in bem «Sinne, baff
behauptet mirb, btefe Heranziehung entfpre^e ben fon»
treten tatfäcf)lichen Berhältniffen nicht, lach ba§ Begehren
um gängliche Aufhebung be§ Perimeters megen Biäjt'
oorliegenS ber für beffen ®urc|führung notmenbigen
Borauèfetpngen ift benfbar. 9iidht ©egenftanb beS ÎRe=

ïurfeS an ben tRegierungSrat bagegen tonnen foldhe
gragen fein, meldje bie oerhältniSmäfige Softenoerteilung
auf bie einzelnen in ben perimeter einbezogenen ©runb»
fiüäe beföjlagen.

©ine praïtifeh mistige grage über bie Stellung feeS

IRegierungSrateS all tRefursinftanz in Ißerimeterfachen
ift bie, ob er im einzelnen galle auch befugt fei, foldje
Sttberungen en ber oon ber tßerimeterbehörbe oerfügten
Umgrenzung beS in SRitleibenfchaft zu z'cehenben ©ebieteS
oorzunehmen, bie nicht ausbrücfüch ©egenftanb etneS

IRefurèbegehrenS ftnb. ©iefe grage ift tn ftänbiger IRecht»

fprechung beS IRegierungSrateS unb beS @ro|en IRateS

bejaht morben. gür bie jliehtigfeit biefet: ißrajiS fprechen
folgenbe ©rmägmtgen : Bei ^erimeterreïurfen hanbelt eS

pch um eine Slngelegenheit, bie im Slbminiftratiooerfahren
gu erlebigen ift. gür btefeS aber ïônnen bie giotlprogeffualen
©runbfähe, inSbefonbere auch tnbegug auf bie Berhanb»
lungSmapme, nicht ohne roettereS angeroenbet merben.
Sem IRegterungSrat, als ber oberften Slbmtnifiratioinftang,
ift gemäfi 2lrt. 60 unb 66 ber ÄantonSoerfaffung bte

lufftcht unb Seitung aller untergeorbneten Behörben
nach Borfchriften ber beftehenben ®efe|e übertragen.
@S muf ihm baher bie Befugnis guftehen, folche ob»

mtniftralioe Slnorbnnngen unb Berfügungen ber genannten
Behörben, bie mit ben beftehenben gefetslichen Befiim»
rnungen nicht im ©inflang flehen, sichtig gu ftefien. ®iefe
©runbfähe müffen inSbefonbere 3lnmenbung finben für
Berfügungen auf bem ©ebiete beS ©trafenmefenS, roo
bem SRegierungSrat gemäf ben geltenben ©efe^en unb
Berorbnungen tnbegug auf baS Behalten ber Behörben
fomiefo meiteftgehenbe Kompetenzen gugefchieben ftnb.
gür bte Umgrenzung beS perimeters fällt hauptfädhlidh
noch in Betracht, ba| biefelbe als ©Inljett aufgefaßt unb
behanbelt merben mufj. 3ft fie auf ©runb erhobener
IReïurfe in einem Seile abguänbern, fo titujf fie häufig,
motten ni^t unbillige Herten unb offenïuubige ®tll!ür=
lichïeiten gefchaffen merben, auch int übrigen Seil eine

SReoifton erfahren. ®ie golge btefer luffäffung ift, baff
ber BegterungSrai tn einfacheren gäQen, bei benen um»
fangreiche, ®etailïenniniffe erforbembe ©rljebungen nicht
notmenbig ftnb, bie Ibänberung ber Umgrenzung felbft
enbgültig oornimmt, in aüen anbern gällen bagegen ben
Perimeter mit ben nötigen SBeifungen zur neuen Be»

hanblung unb abermaligen öffentlichen luflage an bte

erfte 3nftanz gurüetmeift. (©chlufj folgt.)

9er eirttriMitir itn Söieroerftsöetrieö.
(fionefpottbenz.)

©ang gmetfetloS mirb bie eleürifehe Kraft auch i"
©ägemerts» unb Holzbearbeitungsbetrieben noch ®iu retcheS

BetätigungSfelb fnben. ©dhon je^t finb ïletnere SBetïe
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meter emzubeztehen. Für diesen Fall schreibt Artikel 29
des Straßengesetzes vor, daß der Gemeinderat derjenigen
Gemeinde, welche das Hauptbedürfnis am fraglichen
Straßenbau hat, das Erforderliche anzuordnen habe.
Dabei ist dem Gemeinderat der andern Gemeinde Ge-
legenheit zur Geltendmachung der Interessen derselben
zu verschaffen. Dieser Vorschrift wird am besten in der
Weise Nachachtung verschafft, daß der hauptsächlich be-

teiligte Gemeinderat mit demjenigen der andern Gemeinde
bereits vor der endgültigen Bereinigung des Perimeters
in Verbindung tritt und die Umgrenzung gemeinsam mit
ihm vornimmt. Eine ausdrückliche Mitgenehmigung des
Perimeterplanes ist zulässig, aber nicht notwendig.

Nach erfolgter Umgrenzung des Perimeters sind die

Eigentümer der in denselben einbezogenen Grundstücke
hievon w Kenntnis zu setzen. Diese Mitteilung hat in
allen Fällen durch ausdrücklich an den Einbezogenen
gerichtete Zuschrift zu erfolgen (Artikel 2 des Nachtrags-
gesetzes zum Straßengesetz). Sie muß grundsätzlich nur
die Angabe enthalten, daß eine bestimmte Liegenschaft
des betreffenden Eigentümers in den Perimeter einbezogm
sei. Jedoch ist es wünschenswert, daß in der Anzeige
auch mitgeteilt werde, wie der Perimeter im Ganzen
umgrenzt worden sei, damit sich jeder Eiàzogene gleich

à Bild vom Umfang der von der Behörde als beteiligt
erachteten Gegend machen kann Weiter wird es in vielen
Fällen, hauptsächlich um Rekurse zu vermeiden, empfeh-
lenswert sein, den in den Perimeter Einbezogenen gleich-
zeitig mit der Mitteilung vom Einbezug den ungefähren,
auf Grund eines provisorischen Kostenverteilers errechneten
Betrag zu nennen, der auf die einbezogenen Liegenschaften
entfallen wird. Hiebei wäre natürlich ausdrücklich darauf
aufmerksam zu machen, daß die definitive Kostenverteilung,
hinsichtlich deren Gestaltung die Behörde sich alle Vor-
behalte machen müsse, erst später erfolgen werde.

Während der Rekursfrist sind der Perimeterplan und
das Güterverzeichnis zu jedermanns Einsicht öffentlich
aufzulegen.

d) Das Rekursoerfahren. Gegen den Perimeterum-
grenzungsbeschluß besteht ein Einspruchsrecht. Allfällige
Rekurse sind innert dreißig Tagen seit Erhalt der Peri-
meteranzeige an den Regierungsrat zu richten (Art. 37
des Straßengesetzes). Die Rekursfrist gilt als eingehalten,
wenn die Einsprache am letzten Tage der Frist dem

Regierungsrat eingereicht oder wenigstens der Post über-
geben worden ist. Hiebei wird der Tag der Zustellung
der Perimeteranzeige nicht mitgerechnet. Für die Rekurs-
erheb ung wird in allen Fällen Schriftlichkeit verlangt.
Ferner ist nötig, daß dem Rekursbegehren eine Begrün-
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dung beigefügt sei, in welcher die Tatsachen, auf die der
Rekurs sich stützt, in gedrängter Kürze anzuführen sind.

Den hauptsächlichsten Inhalt der Perimetsrrekurse
bildet das Begehren um gänzliche oder teilweise Entlassung
bestimmter Grundstücke aus dem Perimeter. Aber auch
die Einbeziehung weiteren, von der Perimeterbehörde nicht
als beteiligt angesehenem Gebietes kann verlangt werden.
Ferner kann Gegenstand des Rekurses die gemäß Art. 24
des Straßsngesetzes und Art. 1 des zugehörigen Nach-
tragsgefttzes verfügte Heranziehung des beteiligten Ge-
bietes zur Tragung eines Teiles "der Kosten von Ge-
mewde- und Staatsstraßen sein, in dem Sinne, daß
behauptet wird, diese Heranziehung entspreche den kon-
kreten tatsächlichen Verhältnissen nicht. Auch das Begehren
um gänzliche Aufhebung des Perimeters wegen Nicht-
vorliegens der für dessen Durchführung notwendigen
Voraussetzungen ist denkbar. Nicht Gegenstand des Re-
kurses an den Regierungsrat dagegen können solche

Fragen sein, welche die verhältnismäßige Kostenvertsilung
auf die einzelnen in den Perimeter einbezogenen Grund-
stücke beschlagen.

Eine praktisch wichtige Frage über die Stellung des
Regierungsrates als Rekursinstanz in Perimetsrsachen
ist die, ob er im einzelnen Falle auch befugt sei, solche

Änderungen an der von der Perimeterbehörde verfügten
Umgrenzung des in Mitleidenschaft zu ziehenden Gebietes
vorzunehmen, die nicht ausdrücklich Gegenstand eines

Rekursbegehrens sind. Diese Frage ist in ständiger Recht-
sprechung des Regierungsrates und des Großen Rates
bejaht worden. Für die Richtigkeit dieser Praxis sprechen
folgende Erwägungen: Bei Perimeterrekursen handelt es
sich um eine Angelegenheit, die im Administrativverfahrm
zu erledigen ist. Für dieses aber können die zimlprozeffualen
Grundsätze, insbesondere auch tnbezug auf die VerHand-
lungsmaxime, nicht ohne weiteres angewendet werden.
Dem Regierungsrat, als der obersten Administrativinstanz,
ist gemäß Art. 60 und 66 der Kantonsverfaffung die

Aufsicht und Leitung aller untergeordneten Behörden
nach den Vorschriften der bestehenden Gesetze übertragen.
Es muß ihm daher die Befugnis zustehen, solche ad-
ministrative Anordnungen und Verfügungen der genannten
Behörden, die mit den bestehenden gesetzlichen Bestim-
mungen nicht im Einklang stehen, richtig zu stellen. Diese
Grundsätze müssen insbesondere Anwendung finden für
Verfügungen auf dem Gebiete des Straßenwesens, wo
dem Regierungsrat gemäß den geltenden Gesetzen und
Verordnungen inbezug auf das Verhalten der Behörden
sowieso weitestgehende Kompetenzen zugeschieden sind.
Für die Umgrenzung des Perimeters fällt hauptsächlich
noch in Betracht, daß dieselbe als Einheit aufgefaßt und
behandelt werden muß. Ist sie auf Grund erhobener
Rekurse in einem Teile abzuändern, so muß sie häufig,
wollen nicht unbillige Härten und offenkundige Willkür-
lichkeiten geschaffen werden, auch im übrigen Teil eine

Revision erfahren. Die Folge dieser Auffassung ist, daß
der Regierungsrat in einfacheren Fällen, bei denen um-
fangreiche, Detailkenntnisse erfordernde Erhebungen nicht
notwendig sind, die Abänderung der Umgrenzung selbst

endgültig vornimmt, in allen andern Fällen dagegen den
Perimeter mit den nötigen Weisungen zur neuen Be-
Handlung und abermaligen öffentlichen Auflage an die

erste Instanz zurückweist. (Schluß folgt.)

Der ElMromtm m LWwwlàtrià
(Korrespondenz.)

Ganz zweifellos wird die elektrische Kraft auch in
Sägewerks- und Holzbearbeitungsbetrieben noch ein reiches
Betätigungsfeld finden. Schon jetzt sind kleinere Werke
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gum ©etî bagu fibergegangen, eleftrifchen Slntrleb für ihre
$oïgbearbeitungSmafdhinen p oetwenben, wenn ein Sin:

fdfjluß an eine nahe gelegene Centrale Olpe erhebliche Sofien
für bte 3uiettung möglich geworben mar. Sie großen S3or=

pge beS eleftrifchen SlntriebS finb in ber großen S8e=

quemlldhfett p fachen, bie SRafc|lnen ohne befonbere iBos»

beretiung ober nennenswerte SBartung in Setrieb p
nehmen, ferner in ber oerhältntSmäßig Weinen Kapital»
anlege, bie nur etwa Ys ber Soften ber ©ampftraft,
©kfelmotor ober einet ©auggaSaniage betragen, was
natürlich in nieten gäEen aiiSfdjiaggebenb fein roirb.
©er Stachteil beS eleftrifchen IntriebeS Hegt lebiglic| in
bem go^en greife beS (Stromes'. ES wirb aber ber
Suïunft Dûïbe^GÏten fein, bte lebenbige Kraft beS firö»
menben SBafferS in oiel größerem SRaßftab, als bieg

bislang gefs|ehen, in eleWrtft^e Energie umfeigen unb eS

ift nicht auSgefchloffen, baß eS auch in abfeßbaret 3®H

gelingen wirb, noch anbere Kräfte gur Ergeugung elef»

triften ©tromeS Ijeranpsieljen, fo §. S. bie Sönnern
ftra'qlen. ©er eleftrißhe ©from wirb fid) bann gang
bebentenb oerbiEigen unb ber St Egern einheit gur SluS»

nütpng gegen geringes Entgelt gut SSerffigtmg fielen.
@rößere SBerfe wählen bann gtufci'mäßig für bte fchmerer
geßenben §olgbearbeitungSmaf^inert Efngelantrkb, für
Heinere SRaßhinen fommt ©ruppenetürieb in grage,
baS heißt werben räumlich nicht weit auSeinanbes»

ftebenbe SRafchinen burch einen gemeinfanien Ektlro»
motor angetrieben. SBenn natürlich babei ber ©irom
feßr weit gu leiten ift, fo fteigen bte Soften für bie gern»
lettung unb bie SRafien besart an, baß fut) ber elet»

trifte üntrieb au§ wirifchaftlishen ©rünben oerMetet.
Sie SlrbeitSroeife beS ©leichfirommotorS ift einfach-

Er fieEt bie birette Umfehrung ber ©leichftrombpnamo
bar. ©er Sinter ber ©leidjfirommafchine roirb ourd
me«|anifäje Kraft im magnetifchen gelbe gebrelji. 3«
beit SMerbrähten wirb Spannung tnbugiert. ©tefe
Spannung treibt ben ©trom nach außen, ben ©iront,
ber befkebt ift, bie Bewegung gu hemmen. SluS biefer
Sebingung, baff ber ©trom eine SemepngSqhtberattg
hetooracfen muff, läßt fidS) bie ©iromrichtung befiimmen.
3Benn man nun bem Sinter einen umgeteljrt gerichteten
©trom non außen guführt, fo wirb biefer ©trom bie

Bewegung unterfißßen. ©er ©irom wirb ben SMer
breijen unb ihm feine eleftrifdje Energie geben, fo baff
er medjanifdje Arbeit gu leiften oermag. ©c.§ ift ber
Sorgang im Elettromotor, im ©lelchftrommoior. SBährenb
ber oon außen gngeföfjtte ©trom ben Sinter breßt,
fdpeiöen feine ©rähte bie Kraftlinie« beS gelbes. ES
wirb in ihnen, genau wie in ben SMetbräßten einer
©leichfirommafchine, ©panmmg inbugkrf. Sie Etidjtung
ber Qnbuttion ift genau biefelbe, ba bie tlmlaufridjtung
bkfelbe ift. Stur fließt ber ©trom burc| ben Inter
nicht in Slicljtimg biefer tnbugierten Spannung, fonbern
gegen fie in ber mngefebrten SRishtung, weil bie auffen
angelegte Spannung größer ift als bie oon innen ent»

gegenwirfenbe. SJJan nennt barum biefs tnbugierte ©pait'
rmng gegenele!tromoforifc|e Kraft, ©ie fteigi mit wac|=
fenber ©efâwtnbigkit. Sie an ben Inter gelegte ©pan»
ttung btent alfo gu einem Seile bagu, bie bei ber Bewegung
aufiretenbe gegenelettromoiorif^e Kraft auSgubalancieren.
gî)ï ü&erf^u§ über btefe @rö^e treibt ben ©trom öurtl)
ben Df)mfcl)en Söiberftanb beS Sinters. SBenn man
nun bem ©lettromotor im Slugenblict ber Etulje, roo
eine gegenelettromotorif^e Kraft noch oorbanben
ift, fogleidfj bte ooEe ©pannung gufüljten woEte, fo oer»
mag btefe einen ©irom oon bebentenb größerer ©tarte
buret) ben Ctjmfctjen Söiberftanb gu treiben unb ber
Inter würbe babei oerbrennen, ©ie ©pannung, bie
bem ©lettromotor gugefü^rt wirb, barf alfo nur aE=

mäljltd) erhöht werben ; erft wenn fxctj ber Sinter in ée»

wegung gefegt u«b nun eine getuiffe gegenelettro»
motorifd^e Kraft eniwidtelt pei, barf bie Spannung ge=

fteigert werben. ©atauS ergibt fit^ bie SEotwenbigteit,
bem Inter einen SBiberftanb oorgufd^alten, burd^ ben
bie Spannung abgebroffelt werben tann. Qm erfien
Slugenblict ift berfelbe gang oorgef^altet. SRit fteigen»
ber ®efc|winbtgteit beS SlnterS wirb er immer me|r
berabreguliert unb eublid; turg gefs|loffen, wenn ber
Inter auf ooEer ©ourengabl ifl Clinen folgen Eiegu»
lierwiberftanb nennt man betanntli^ ben Slnlaffer beS

SRotorS. ©ie ©rö^e beS InlafferS unb bie ©tufenga^l
beSfel&en bangt baoon ab ob ber SRotor unter Saft
ober leer lauft. 3fe ftärter er bei ber Qngangfetpng
belaftei ift, alfo g. S?. gerabe bei ben meiften unferer
9fcaf^ine>i, um fo ftärter muff ber Slnlaffer fein unb
um fo meljr Stufen muß er erhalten.

Étads ber ©ctjaltung ber ©rregtmg unterfâeibet man
Ijauptfirom», 3Eebenfc|lu§' unb ffierbunbmotoren, wie
man ja au^ bie ©lei^ftrommaf^inen einteilt in £>aupt=
firom», 5tebenfc|lu§= unb äierbsmb » SRafchlnen. ©iefe
Sgpen unterfc|ei&en fic| nad) ihrem Serhalten bei Se»

lafiung. Seim fkiupifirommotor geht ber ^auptfirom
in feiner gangen ©tarte um bie fßole. ©ie §5he ber
Slnterfiromftärte, baS h«i§t bie ©röffe ber Sekftirag beS

SRotorS, beeinflußt bie ©tärte beS magnetifpen gelbes.
Sei einem 13 er abgel)en ber Selafiung wirb ba§ gelb
gef^roacht. ©ro^bem muß [ich bie gegenelettromotorif^e
Kraft auf ben alten SBert einfteEen. ®aS ift aber nur
möglich burdj eine große Steigerung ber (Mdhwinbigfeit.
©er eniiaflete SRotor wirb f^neEer laufen, als bieS bei

SSoEtîdaftag ber gaE ift. SBitb ber ^auptftrommotor
fehr entlaftet, etwa auf V« bis Ys ber SEormaEeiftimg,
fo ßelgt feine ©ourengahl gewaltig an. ©er SRotor geht
burdj. ©te 3eî*itïtfugalEraft fprengt bie Manhagen, bie
SBictlungen bredhen, oerurfadjen Kurgfc^luß, ber Inter
oerbrennt, ©amit befdjränft ftdh bte Slnwenbung beS

^aupPrommotorS auf folcße Slntrie&e, wo eine wettge»
henbe Entlüftung auSgef^loffen ift. Er wirb als Straßen»
bapnmotor unb als SRotor an ©ebegeugen gebraucht;
bei leckren bietet er batin ben 93orteil, baß er tieine
Saßen fc^neEer ïjebt als große.

SSeim Stebenfihlußmotor teilt ber auS bem Steß
tommenbe ©irom; ein ©eil geßt in ben Sinter, ber
anbere in bie Erregung, ©ein Sinter ift wieber ein
Slnlaffer oorgefchaltei. Seim Slnfcßluß ber Erregung
ift befonberS barauf gu achten, baß biefe oon ooraßeretn
unter, ber gangen 3Ee|fpannung flehen muß, bamit bie
tßole ooE magnetifiert finb, wenn ber Sinter ©trom er»
hält, ©enn wenn bis ißoie unmagnetifsh ftnb, tonnen
fte weber eine SlngtehungStraft auf ben Sinter ausüben
unb ihn in ©ang bringen noch ßuth in feinen ©rähten
eine gegenelettromotorißhe Kraft inbugieren. 93ei Se»

laftungSänberungen oerhält fich ber Stebenf^lußmotor
wefentlidh anberS als ber |iauptftrommotor. Set ihm
wirb bie gelbftärle ni^t geänbert burdh bte SMaftung.
ES ätt'oert fish nur ber Slnterftrom. ©te Erregung führt
bte «noerän&ette Slmpetegahl unb gibt fomit bauerab
baS gleite gelb, ©te ©ourengahl beS Stebenfdhluß»
motors wirb barum nur beeinflußt burdh &te SSerfdhte»

benheit ber gu erreichenben gegenelettromotorif^en Kraft.
SRan tann bte ©ourengahl eines Stebenf^lußmotorS bei
aEen 93elaßungen als nahegu tonftant anfehen. ©ie
Sierbunbmotoren, finb fo gemattet, baß bie Erregung
gum ©eil oom |)auptfirom burdhßoffen unb außerbem
im Stebenfdjjluß gefpeift wirb, ©te SSerwenbung biefer
SRotoren iß a6er nur gering.

©ie außerorbentlidhe Se'oeutung, welche bie Elettro»
teehnit gewonnen haß oerbantt fie ber Seichtigteit ber

gorilettung elettrifdher Energie, ber SRöglichfeit, bie an
einem Drte ergeugte Kraft burch bünne ©rähte an eine
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zum Teil dazu übergegangen, elektrischen Antrieb für ihre
Holzbearbeitungsmaschinen zu verwenden, wenn ein An-
schluß an eine nahe gelegene Zentrale ohne erhebliche Kosten
für die Zuleitung möglich geworden war. Die großen Vor-
züge des elektrischen Antriebs sind in der großen Be-
quemlichkeit zu suchen, die Maschinen ohne besondere Vor-
bereitung oder nennenswerte Wartung in Betrieb zu

nehmen, serner in der verhältnismäßig kleinen Kapital-
anlage, die nur etwa der Kosten der Dampfkraft,
Dieselmotor oder einer SauggasanlagZ betragen, was
natürlich in vielen Fällen ausschlaggebend sein wird.
Der Nachteil des elektrischen Antriebes liegt lediglich in
dem hohen Preise des Stromes. Es wird aber der
Zukunft vorbehalten sein, die lebendige Kraft des firö-
menden Wassers in viel größerem Maßstab, als dies

bislang geschehen, in elektrische Energie umsetzen und es

ist nicht ausgeschlossen, daß es auch in absehbarer Zeit
gelingen wird, noch andere Kräfte zur Erzeugung elek-

trischen Stromes heranzuziehen, so z. B. die Sonnen-
strahlen. Der elektrische Strom wird sich dann ganz
bedeutend verbilligen und der Allgemeinheit zur Aus-
nützung gegen geringes Entgelt zur Verfügung stehen.

Größere Werke wählen dann Zweckmäßig für die schwerer
gehenden Holzbearbeitungsmaschinen Einzàntrieb, für
kleinere Maschinen kommt Gruppenantrieb in Frage,
das heißt es werden räumlich nicht weit auseinander-
stehende Maschinen durch einen gemeinsamen Elektro-
motor angetrieben. Wenn natürlich dabei der Strom
sehr weit zu leiten ist, so steigen die Kosten für die Fern-
leitung und die Masten derart an, daß sich der elek-

Lrische Antrieb aus wirtschaftlichen Gründen verbietet.
Die Arbeitsweise des Gleichstrommotors ist einfach.

Er stellt die direkte Umkehrung der Meichstromdynamo
dar. Der Anker der Meichstrommaschine wird durch
mechanische Kraft im magnetischen Felde gedreht. In
den Ankerdrähten wird Spannung induziert. Diese

Spannung treibt den Strom nach außen, den Strom,
der bestrebt ist, die Bewegung zu hemmen. Aus dieser

Bedingung, daß der Strom eins Bewegungshinderung
hervorrufen muß, läßt sich die Stromrichtung bestimmen.
Wenn man nun dem Anker einen umgekehrt gerichteten
Strom von außen zuführt, so wird dieser Strom die

Bewegung unterstützen. Der Strom wird den Anker
drehen und ihm seine elektrische Energie geben, so daß
er mechanische Arbeit zu leisten vermag. Das ist der
Vorgang im Elektromotor, im Gleichstrommotor. Während
der von außen zugeführte Strom den Anker dreht,
schneiden seine Drähte die Kraftlinien des Feldes. Es
wird in ihnen, genau wie in den Ankerdrähten einer
Gleichstrommaschine, Spannung induziert. Die Richtung
der Induktion ist genau dieselbe, da die Umlaufrichtung
dieselbe ist. Nur fließt der Strom durch den Anker
nicht in Richtung dieser induzierten Spannung, sondern
gegen sie in der umgekehrten Richtung, weil die außen
angelegte Spannung größer ist als die von innen ent-
gegenwirkende. Man nennt darum diese induzierte Span-
rung gegenelektromotorische Kraft. Sie steigt mit wach-
sender Geschwindigkeit. Die an den Anker gelegte Span-
nung dient also zu einem Teile dazu, die bei der Bewegung
auftretende gegenelektromotorische Kraft auszubalancieren.
Ihr Überschuß über diese Größe treibt den Strom durch
den Ohmschen Widerstand des Ankers. Wenn man
nun dem Elektromotor im Augenblick der Ruhe, wo
eine gegenelektromotorische Kraft noch nicht vorhanden
ist, sogleich die volle Spannung zuführen wollte, so ver-
mag diese einen Strom von bedeutend größerer Stärke
durch den Ohmschen Widerstand zu treiben und der
Anker würde dabei verbrennen. Die Spannung, die
dem Elektromotor zugeführt wird, darf also nur all- ^

mählich erhöht werden; erst wenn sich der Anker in Be-

wegung gesetzt hat und nun eine gewisse gegenelektro-
motorische Kraft entwickelt hat, darf die Spannung ge-
steigert werden. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit,
dem Anker einen Widerstand vorzuschalten, durch den
die Spannung abgedrosselt werden kann. Im ersten
Augenblick ist derselbe ganz vorgeschaltet. Mit steigen-
der Geschwindigkeit des Ankers wird er immer mehr
herabreguliert und endlich kurz geschlossen, wenn der
Anker auf voller Tourenzahl ist. Einen solchen Regu-
lierwiderstcmd nennt man bekanntlich den Anlasser des
Motors. Die Größe des Anlassers und die Stufenzahl
desselben hängt davon ab ob der Motor unter Last
oder leer lauft. Je stärker er bei der Ingangsetzung
belastet ist, also z. B. gerade bei den meisten unserer
Maschinen, um so stärker muß der Anlasser sein und
um so mehr Stufen muß er erhalten.

Nach der Schaltung der Erregung unterscheidet man
Hauptstrom-, Nebenschluß- und Verbundmotoren, wie
man ja auch die Gleichstrommaschinen einteilt in Haupt-
ström-, Nebenschluß- und Verbund-Maschinen. Diese
Typen unterscheiden sich nach ihrem Verhalten bei Be-
lastung. Beim Hauptstrommotor geht der Hauptstrom
in seiner ganzen Stärke um die Pole. Die Höhe der
Ankerstromstärke, das heißt die Größe der Belastung des

Motors, beeinflußt die Stärke des magnetischen Feldes.
Bei einem Her avgehen der Belastung wird das Feld
geschwächt. Trotzdem muß sich die gegenelektromotorische
Kraft auf den alten Wert einstellen. Das ist aber nur
möglich durch eine große Steigerung der Geschwindigkeit.
Der entlastete Motor wird schneller laufen, als dies bei

Vollbelastung der Fall ist. Wird der Hauptstrommotor
sehr entlastet, etwa auf V« bis der Normalleistang,
so steigt seine Tourenzahl gewaltig an. Der Motor geht
durch. Die Zentrifugalkraft sprengt die Bandagen, die
Wicklungen brechen, verursachen Kurzschluß, der Anker
verbrennt. Damit beschränkt sich die Anwendung des

Haupstrommotors auf solche Antriebe, wo eine weitge-
hende Entlastung ausgeschlossen ist. Er wird als Straßen-
bahnmotor und als Motor an Hebezeugen gebraucht;
bei letzteren bietet er darin den Vorteil, daß er kleine
Lasten schneller hebt als große.

Beim Nebenschlußmotor teilt sich der aus dem Netz
kommende Strom; ein Teil geht in den Anker, der
andere m die Erregung. Dem Anker ist wieder ein
Anlasser vorgeschaltet. Beim Anschluß der Erregung
ist besonders darauf zu achten, daß diese von vornherein
unter der ganzen Netzspannung stehen muß, damit die
Pole voll magnetisiert sind, wenn der Anker Strom er-
hält. Denn wenn die Pole unmagnetisch sind, können
sie weder eine Anziehungskraft auf den Anker ausüben
und ihn in Gang bringen noch auch in seinen Drähten
eine gegenelektromotorische Kraft induzieren. Bei Be-
laftungsänderungen verhält sich der Nebenschlußmotor
wesentlich anders als der Hauptstrommotor. Bei ihm
wird die Feldstärke nicht geändert durch die Belastung.
Es ändert sich nur der Ankerstrom. Die Erregung führt
die unveränderte Amperezahl und gibt somit dauernd
das gleiche Feld. Die Tourenzahl des Nebenschluß-
motors wird darum nur beeinflußt durch die Verschte-
denheit der zu erreichenden gegenelektromotorischen Kraft.
Man kann die Tourenzahl eines Nebenschlußmotors bei
allen Belastungen als nahezu konstant ansehen. Die
Verbundmotoren, sind so geschaltet, daß die Erregung
zum Teil vom Hauptstrom durchflossen und außerdem
im Nebenschluß gespeist wird. Die Verwendung dieser
Motoren ist aber nur gering.

Die außerordentliche Bedeutung, welche die Elektro-
technik gewonnen hat, verdankt sie der Leichtigkeit der

Fortleitung elektrischer Energie, der Möglichkett, die an
einem Orte erzeugte Kraft durch dünne Drähte an eine
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anbete ©telle p leiten unb bort nupar p madjen. Sie
ermöglicht eine fo einjage Kraftübertragung, rote fie buret)
fein anbetes äRebium, ©rudroaffer, ©rudluft, ©a§ ober
©ampf, erretcht roerben !ann. ©a§ gibt ihr hie $8e=

beutung unb barauf if! hie SSerbreitung beë eteïtrifdjen
Si^te§ unb ber ©ieïtromotoren prüefpführen. ®te in
unroiritidjer ©egenb früher ungenügt Ïjeïobftô'cgenben
aSiibbö^e roerben pm Inirteb einer ©pamomafchtne
oerroenöei. @ie fdjicît ben Strom In bie Seitung unb
roelt entfernt In günstigerer ©egenb macht man ben
Strom nutzbar aii Sidjt ober Iäfft oon ihm ©leftrO'
motoren treiben, Unb tn guîunft roirb bieg noch otel
mehr gef^e^en al§ bisher unb bann roirb audi ber Sief*
tromotor mehr unb mehr in bis ©ägeroerfe eingehen.

3er|ejMjs»grMeinMiiira m pfjeiîernra
Stiren M) eletoriffle Ströme.

(Sorrefpottbenj.)

Seit einer fReilje bon Satiren fdjenft man. bei alten
ftäbtifcf)en SSerroaftungen ben 3erfehungg«©rfd)emungen
bet gufeifernen Seitungen buret) efeftrolptifdfe Sßirfung
(fogenannie bagabuitbierenbe Strome) erhoffte Sfufmerf«
famfett. Stud) in ber Sdfroeig fennt man berfdjiebene
©täbte, bie barunter met)r ober roeniger git teiben t)aben.
©ie Urfachen unb bte folgen finb giemtid) attgemein
befannt : 2Bo bie ©rbe ober in fie berlegte btanfe ©raffte
afg fRücffeiter bon ©leichftrom benutzt tnerben, tjat man
pfeife ^eïfeipagëerfc^etnungen beobachtet. Seit Sauren
arbeiten in ©euifchfanb bte gadjfreife an ber Unter»
fudging biefer ©tfdfeinungen unb trachtet barauf, ein«

fadje Slbffülfgmittet gu ftnben. ,Si» jetjt fcheint man gu
feinem befriebigenben ©rgebnig gelangt gu fein. Söenu

man biefen ©efaifren roirffatn begegnen roitt, bleibt
borläufig nid)f» anbereg übrig, afs für bie fRüdfeitung,
fofern fie nicïjt oberirbifd) gemadft roirb, ifolierte Sei«

tungen gu berroenben.
?(ud) in ber Sdfroeig ift man baratt, SXbt)üIfSmittct

gu finben. Sfug Siborbnungen beg fßereing ber Sefuubär«
bahnen, beg 93eteing ber (Sag« unb Sßaffetfadfmänner
itnb beg ©djroeigerifdfen ©[eftrotedpifdjeu Sereins ift
eine Stubien=Kommiffion beftedt roorben. ©g ift nicht
baran gu groeifetn, baff man batb IRäffereg über beren
umfaffenbe Strbeiten I)ören roirb.

Sn biefem f)ufamment)ang mag ein Sfrtifet über biefeS
(Sebiet, ber (ebttjin in ber beutfd)en (Semeinbe=.<3eituug
erfdfien, einigeg Sntereffe bieten. @g t)eif)t bort:

2Bafferfeitunggiöf)ren unb, ade guffeiferueu (Segen«
ftänbe, bie 8affre lang im feudften ®oben gefegen haben,
geigen mitunter eigenartige ^erfetpuggerftheinungen, bie
man afg ©ifenfeebg ober (Sraphitierung begeidfnet. Öffne
baff ber guffeifenie (Segenftanb feine äußere Qrorm der«
fiert, gef/t er admafffid) in eine fpumpfgraue, fpröbe unb
bröeflige SDÎaffe über, bie matt mit beut SReffer fdfneiben
ober mit bem finget feidft gerreiben fann. @g enlfteffen
fo fHiffe unb auch bie (Sefaffr beg fRofjrbrucheg. lieber
biefe fferfetpnggerfcheinungen an ©ufteifen Ifaben nun
fürgb.d) ißrofeffor 0. Sauer unb ©ipf.=3ng. SBeigef Pom
lf'öniglid)en 9J?aterial=fßrüfunggamt in Serfin«Si(^terfefbe
intereffante Unterfuc^ungen angeftettt. ©te ^aben fid)
nic^t bamit begnügt, bienatürfit^e fferfepng gu ftubiereu,
fonbern and) mit ©rfofg oerfudjt, biefe ©rfi^eimmgen
fünftfid) |erbeigufüf)ren. @g rourben ©ifenffücfe gfeidjgeitig
ber ©inroirfung bon füufifit^em ©rubenroaffer unb be§

eïeftrifc£)en ©tromeg auggefelgt, affo aitaft)tifd)e Slngriffg«
üerfuetje gemalt. @g fommt babei in Setra<|t, ba^ an
ben Serüfjrunggfteden ber äRetaße gafbanifdie ©trbrne
entfielen, affo etroa roenn ein meffiugener ©ic^tungg«
ring bie eiferne 9îof)rroanb berührt, unb baff ferner
gerabe bei fftölfren bie fogenannten Pagabunbterenbeu
Ströme eine grofje iRoffe fpiefen. ©§ finb bieg bon
©tarfftromleituugen, etroa ©traBenbafjnleitungen, ab«

irrenbe Ströme, bie fo an bie unter beut Straffenpflafter
Oegenben @ag= unb SBaffetleitunggro^re gefangen unb
bort fd)on £)äuftg rec^t unangenehme ©djäbiguugen
herbeigeführt tjaêen. ©ie öagabunbierenben Ströme
haben ben ©ethnifern fd)on üief Sfrbeit perurfadjt.

S3ei anbern ißerfuthen rourbe ftinftfii^eg iRorbfee«
roaffer, Seituuggroaffer unb beftidierteg SBaffer benup.
Ueberad roo bie 2Rögfid)feit ber Siuroirfung eteftrifdjer
Ströme beftanb, roar bie Sfrt beg mit bem ©ifen in
Berührung ftehenben SBafferg Pon augfdjfaggebenbem
©influff auf bie ©efdjroinbigfeit ber .ßerfehung. Sn einer
ben efeftrifdjen Strom gut feitenben ©afgföfung rourbe
bag ©ifen erheblich jdjneder gerfeigt afg in einer fchfedjt
feitenben gfüffigfeit. 2le'hn(id)e fßerfudje jmtrben and)
an ©ufjeifen mit feuchtem ©rbboben unb Sattb gemacht.

2(u§ ben ißerfu^gergebniffen geht h«Po?, baft ohne
Sfnroefenheit bon gfüffigfeit eine f)erfehung nicht eintritt.
2öenn bag ©ifen affo afg ütnobe bient, bann befdifeuni«
gen efeftrifd)e Ströme bie Derfe^ung. ©ag ©deiche gift
bei ber Berührung mit anbern SRetaden, aud) geht bei
SCnroefenfjeit bon fafghaftigem SBaffer bie ^eïï^nng
rafcher bor fich afg bei beftidiertem SBaffer ober bei

3'iegenroaffet. ©ie getfebung geht, roenn auch fangjamer,
auch ohne 9fnroefenf)eit eleftrifcher ©inffiiffe bon ftatten,
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andere Stelle zu leiten und dort nutzbar zu machen. Sie
ermöglicht eine so einfache Kraftübertragung, wie sie durch
kein anderes Medium, Druckwasser. Druckluft, Gas oder
Dampf, erreicht werden kann. Das gibt ihr die Be-
deutung und darauf ist die Verbreitung des elektrischen
Lichtes und der Elektromotoren zurückzuführen. Die in
unwirtlicher Gegend früher ungenutzt herabstürzenden
Wiidbäche werden zum Antrieb einer Dynamomaschine
verwendet. Sie schickt den Strom in die Leitung und
weit entfernt in günstigerer Gegend macht man den
Strom nutzbar als Licht oder läßt von ihm Elektro-
motoren treiben. Und in Zukunft wird dies noch viel
mehr geschehen als bisher und dann wird auch der Elek-
tromotor mehr und mehr in die Sägewerke einziehen.

ZllseWW-ErWmiM « MeiserM
Mk» dun» «MW Ströme.

(Korrespondenz.)

Seit einer Reihe von Jahren schenkt man bei allen
städtischen Verwaltungen den Zersetzungs-Erscheinungen
bei gußeisernen Leitungen durch elektrolytische Wirkung
(sogenannte vagabundierende Strome) erhöhte Auftnerk-
samkeit. Auch in der Schweiz kennt man verschiedene

Städte, die darunter mehr oder weniger zu leiden haben.
Die Ursachen und die Folgen sind ziemlich allgemein
bekannt: Wo die Erde oder in sie verlegte blanke Drähte
als Rückleiter von Gleichstrom benützt werden, hat man
solche Zersetzungserscheinnngen beobachtet. Seit Jahren
arbeiten in Deutschland die Fachkreise an der Unter-
suchnng dieser Erscheinungen und trachtet darauf, ein-
fache AbHülfsmittel zu finden. Bis jetzt scheint man zu
keinem befriedigenden Ergebnis gelangt zu sein. Wenn
man diesen Gefahren wirksam begegnen will, bleibt
vorläufig nichts anderes übrig, als für die Rückleitung,
sofern sie nicht oberirdisch gemacht wird, isolierte Lei-
tungen zu verwenden.

Auch in der Schweiz ist man daran, AbHülfsmittel
zu finden. Aus Abordnungen des Vereins der Sekundär-
vahnen, des Vereins der Gas- und Wasserfachmänner
und des Schweizerischen Elektrotechnischen Vereins ist
eine Studien-Kommission bestellt worden. Es ist nicht
daran zu zweifeln, daß man bald Näheres über deren
unifassende Arbeiten hören wird.

In diesem Zusammenhang mag ein Artikel über dieses

Gebiet, der letzthin in der deutschen Gemeinde-Zeitung
erschien, einiges Interesse bieten. Es heißt dort:

Wasserleitungsröhren und alle gußeisernen Gegen-
stände, die Jahre lang im feuchten Boden gelegen haben,
zeigen mitunter eigenartige Zersetzungserscheinungen, die
man als Eisenkrebs oder Graphitierung bezeichnet. Ohne
daß der gußeiserne Gegenstand seine äußere Form ver-
liert, geht er allmählich in eine spumpfgraue, spröde und
bröcklige Masse über, die man mit dem Messer schneiden
oder mit dein Finger leicht zerreiben kann. Es entstehen
so Risse und auch die Gefahr des Rohrbruches. Ueber
diese Zersetzungserscheinungen an Gußeisen haben nun
kürzlich Professor O. Bauer und Dipl.-Jng. Wetzet vom
Königlichen Material-Prüfungsamt in Berlin-Lichterfelde
interessante Untersuchungen angestellt. Sie haben sich

nicht damit begnügt, die natürliche Zersetzung zu studieren,
sondern auch mit Erfolg versucht, diese Erscheinungen
künstlich herbeizuführen. Es wurden Eisenstücke gleichzeitig
der Einwirkung von künstlichem Grubenwasser und des
elektrischen Stromes ausgesetzt, also analytische Angriffs-
versuche getitacht. Es kommt dabei in Betracht, daß an
den Berührungsstellen der Metalle galvanische Ströme
entstehen, also etwa wenn ein messingener Dichtung«-
ring die eiserne Rohrwand berührt, und daß ferner
gerade bei Röhren die sogenannten vagabundierenden
Ströme eine große Rolle spielen. Es sind dies von
Starkstromleitungen, etwa Straßenbahnleitungen, ab-
irrende Ströme, die so an die unter dem Straßenpflaster
liegenden Gas- und Wasserleitungsrohre gelangen und
dort schon häufig recht unangenehme Schädigungen
herbeigeführt haben. Die vagabundierenden Ströme
haben den Technikern schon viel Arbeit verursacht.

Bei andern Versuchen wurde künstliches Nordsee-
wasser, Leitungswasser und destilliertes Waffer benutzt.
Ueberall wo die Möglichkeit der Einwirkung elektrischer
Ströme bestand, war die Art des mit dem Eisen in
Berührung stehenden Wassers von ausschlaggebendem
Einfluß auf die Geschwindigkeit der Zersetzung. In einer
den elektrischen Strom gut leitenden Salzlösung wurde
das Eisen erheblich schneller zersetzt als in einer schlecht
leitenden Flüssigkeit. Aehnliche Versuche wurden auch

an Gußeisen mit feuchtem Erdboden und Sand gemacht.
Aus den Versuchsergebnissen geht hervor, daß ohne

Anwesenheit von Flüssigkeit eine Zersetzung nicht eintritt.
Wenn das Eisen also als Anode dient, dann beschleuni-

gen elektrische Ströme die Zersetzung. Das Gleiche gilt
bei der Berührung mit andern Metallen, auch geht bei

Anwesenheit von salzhaltigem Wasser die Zersetzung
rascher vor sich als bei destilliertem Wasser oder bei

Regenwasser. Die Zersetzung geht, wenn auch langsamer,
auch ohne Anwesenheit elektrischer Einflüsse von statten.
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